
Katholikentag und Synode

Dıie Katholikentage se1it ıhrem Beginn 1mM Jahr 1848 der Ort, dem die deut-
schen Katholiken ıhr Wıirken in die Welt hinein tormulieren und koordinieren
suchten. Die Freiheit der Kirche 1im modernen Verfassungsstaat und ihre Autgaben 1n
der Industriegesellschaft, das VO  ; Anfang die beherrschenden Themen. Nach
dem Zweiten Weltkrieg wurden zunehmend theologische un iınnerkiırchliche Frageneinbezogen. „Vom Katholikentag ZU katholischen Kırchentag“ kennzeichnete Johan-
Nes Hırschmann 1mM Jahr 1954 diese Entwicklung. Die dem diesjährigen Katholiken-
Lag VO  ; Mönchengladbach vorangehenden Treften VO  - Essen (1968) und Trier (1970)befaßten sıch vorrangıg Mi1t Themen Aaus dem iınnerkirchlichen Bereich.

Die Strukturdebatten des SsSsener Katholikentags ührten ZUur Eıinberufung der Syn-ode Dadurch 1St iıne NECUeE Lage entstanden. Alles, W as die Kirche selbst, ıhr inneres
Gefüge und den Vollzug ihres Dienstes betrifft, gehört 1U  e auf die Tagesordnung der
Synode. Von daher lag nahe, den Katholikentag wıeder auf die Weltverantwortungder Katholiken auszurıichten. Mıt dieser Themenwahl oriffen die Verantwortlichen
tür das Mönchengladbacher TIreften auf die alte Tradition zurück. Ob damit eın Weg
VO „katholischen Kirchentag“ ZU „Katholikentag“ beschritten wurde, kann erst die
Zukunft zeıgen. ber schon der Entschluß, neben der Synode eiınen Katholikentagveranstalten, hat yrundsätzliche Bedeutung für das Verständnis der Kırche un ihrer
Beziehung ZuUur Welt

Im Jahrhundert Vvertraten die deutschen Katholiken dıe Berechtigung eines e1igen-ständıgen, VO  3 der direkten Weısung des kirchlichen Amts unabhängigen öffentlichen
Handelns. Im Bereich politischer un gesellschaftlicher Sachentscheidungen ehnten S1e
offizielle kirchliche Dırektiven ab Sıe verteidigten diese Haltung alle Kräfte,die integralistisch iıne Alleinzuständigkeit der Hıerarchie vertfochten.

Diese Konzeption unterscheidet sıch erheblich VO  3 der „Katholischen Aktion“ WwWI1e>

s1e sıch 1n den romanıschen Ländern entwickelte. Diese verstand das Apostolat der
Laıen als „ Teilnahme hierarchischen Apostolat der Kirche“ (Pıus XlL.) In dieser
Sıcht WAar das kirchliche Amt apst und Bischöfe der eigentliche Träger des An
ten Handelns der Kirche, auch dort, Gesellschaft, Staat und Politik geht
„Eıne orm der Miıtarbeit des La:entums der 1SS10N des Klerus“, formulierte
überspitzt, aber doch Wesentliches treftend der „Usservatore Romano“ 1m Jahr 1926

Das Konzil bestätigte die Grundsätze der deutschen katholischen La:enbewegung.
Mırt der Anerkennung der „AÄAutonomie der ırdischen Wıiıirklichkeiten“ betonte die
Kıgenständigkeit der Laıjen bei der Wahrnehmung ihres Weltauftrags un beschränkte
die Kompetenz des kırchlichen Amts auf die Formulierung un Durchsetzung der
Grundsätze.
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Nach dem Konzıil NAWARS ıne gegenläufige ewegung e1n. Teıilhabe kirchlichen
Amt WAar jetzt die Parole. Auf Grund der Konzilsaussagen VO  - der Miıtverantwortung
aller Glieder des Volkes CGottes sollten Vertreter der Kirche, Kleriker und
Laıen, der Ausübung des Amts mitwirken. S50 entstanden die Pfarrgemeinderäte,
Pastoralräte, Priesterräte, Diözesankomitees und, als bisheriger Höhepunkt, die Ge-
meiınsame Synode. Die Pläne, nach Abschlufß der Synode die Mitspracherechte der Laıien
auch auf der Ebene der Bischofskonferenz institutionalısıeren, siınd vorläufig SC
scheitert. Auf ihrer etzten Vollversammlung hat die Synode eınen entsprechenden
Antrag abgelehnt, weıl dıe Deutsche Bischotskonferenz tast keine Entscheidungsbefug-
n1ısse besitzt und deswegen eın synodales Gegenüber 1er keinen rechten Sınn hat

Im großen un Sanzch hat diese Entwicklung ıhre Bewährungsprobe bestanden. Sıe
wırd allerdings dann fragwürdig, WE synodale Gremıien die Alleinzuständigkeıt für
alles Handeln der Kirche beanspruchen. Dıie Difterenz zwiıschen Weltverantwortung
und Seelsorge, 7wischen Laienapostolat un kırchlichem Amt dart ıcht eingeebnet
werden. Gewiß lassen sıch die beiden Bereiche nıcht scharf voneinander abgrenzen oder
gal auf Laıen und Kleriker verteilen. Das Amt der Kirche hat auch Verantwortung 1n
Gesellschaft un: Politik, und das Mitspracherecht der Nicht-Amtsträger 1St durch das
Konzil verbrieft. ber dıe Schwerpunkte unterscheiden sıch deutlich. Die synodalen
Gremien gehören auf die Seıite des Amts un: der Amtsausübung 1n der Kiırche. Würden
die auf Welt un Gesellschaft gerichteten Aufgaben un Aktivıtiten der Katholiken
vollständig 1n den Zuständigkeitsbereich dieser Gremıien eingehen, entstünde eın
Integralismus, VO dem früheren NUr dadurch unterschieden, daß das alles vereinnah-
mende Amt jetzt synodal strukturiert ware.

Wll 19988  = 1ne solche Entwicklung vermeıden, darf INa  - die 1m Jahrhundert er-

FruNnsen«c Eigenständigkeit der Laıen 1m Bereich der christlichen Weltgestaltung nıcht
vorschnell aufgeben. Aus diesem Grund leiben Katholikentage auch 1ın Zukunft S1INN-
voll,; Ja notwendig unabhängig davon, in welcher orm S1e stattfinden. Im Unter-
schied ZUr Synode, die als rgan des iırchlichen Amts Beschlüssen un Entscheidun-
gCNnN kommen mufß, 1St der Katholikentag eın oftenes Forum, das keinem Erfolgs-
W: steht. Hıer kann sıch dıe Vieltalt der freien gesellschaftlıchen Kräfte des deut-
schen Katholizismus entfalten un artikulieren. In dem weıten Bereich des christlichen
Weltauftrags handeln die Katholiken als Glieder der Kırche, aber nıcht 1M Namen der
Kırche und nıcht als verlängerter Arm des kırchlichen Amts. Damıt diese grundlegende
Unterscheidung deutlich leibt, dürten die Synode und eventuelle Nachfolgeorgane
keine Alleinzuständigkeıt beanspruchen.
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